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den Unterricht oder eine sonstige Schulveranstaltung 
versäumen, so hat der Erziehungspflichtige hierauf spä^ 
testens am dritten Tage des Schul Versäumnisses dem 
Klassenleiter Mitteilung zu machen und eine schrift
liche Begründung einzureichen. Die Schule ist berech
tigt, in Krankheitsfällen die Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung zu verlangen. Zu jedem Schulversäumnis 
aus einem anderen Grunde als Krankheit oder einem 
sonstigen Notfall bedarf es der vorherigen Bewilligung 
von Urlaub, der rechtzeitig beantragt werden muß. In
fektionskrankheiten von Schülern sind dem Klassen
leiter in jedem Falle sofort zu melden.

(3) Die Schulpflichtigen haben an allen obligatori
schen Schulveranstaltungen teilzunehmen. Eine Be-

• freiung kann lediglich vom Turnunterricht nach der An
ordnung vom 22. September 1956 über die Befreiung 
vom Turn- und Sportunterricht in Schulen, Hoch
schulen und anderen Lehranstalten (GBl. I S. 897) in der 
Fassung der Anordnung vom 15, Januar 1958 zur Ände
rung dieser Anordnung (GBl. I S. 208) erfolgen.

(4) Wenn die Erziehungspflichtigen gegen die Bestim
mungen über die Schulpflicht verstoßen oder sich sonst 
insoweit grobe Nachlässigkeiten zuschulden kommen 
lassen, hat der Direktor oder Schulleiter zusammen mit 
dem Elternbeirat und den gesellschaftlichen Organisa
tionen in überzeugender Weise gütlich auf sie einzu
wirken.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend auch für 
die erweiterte Oberschule.

§ 6
(1) Die Schulpflicht für den Besuch der Oberschule 

gilt als erfüllt, wenn das Schulziel erreicht ist.

(2) Eine Entlassung aus der Oberschule für den Fall, 
daß das Schulziel nach zehnjährigem Besuch nicht er
reicht wurde, ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Hier
über entscheidet eine vom Kreisschulrat zu berufende 
Kommission.

II.
Umschulung, Aufnahme und Entlassung von Schülern

§ 1
(1) Bei Schulwechsel wird der Schüler auf Grund des 

Zeugnisses der vorher besuchten Schule aufgenommen. 
Kommt ein Schüler unmittelbar oder nach höchstens 
sechswöchiger Unterbrechung des Schulbesuches von 
einer von der Deutschen Demokratischen Republik an
erkannten Schule außerhalb des Staatsgebietes, so wird 
er ohne Aufnahmeprüfung in die Klassenstufe auf
genommen, der er bisher angehörte oder in die er ver
setzt wurde.

(2) Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen beur
laubt waren, werden in die Klassenstufe auf genommen, 
der sie vor der Unterbrechung angehörten oder in die 
sie bei regelmäßigem Schulbesuch voraussichtlich ver
setzt worden wären. Bei Wiederbeginn des Schul
besuches sind bei diesen Schülern der Leistungsstand zu 
analysieren und evtl, vorhandene Lücken festzustellen. 
Durch besondere planmäßige Fördermaßnahmen, die 
nicht nur auf ein Schuljahr beschränkt zu sein brau
chen, ist zu garantieren, daß der volle Anschluß an die 
Klasse erreicht wird. Bei längerer Unterbrechung, bis

zu einem Schuljahr und darüber, ist es nach sorgfältiger 
Prüfung aller Umstände zulässig, den Schüler in die 
Klassenstufe einzuordnen, die er vor der Krankheit be
sucht hat.

(3) Anträge auf Umschulung sind bei der bisherigen 
Schule unter Angabe des Grundes rechtzeitig zu stellen.

(4) Die Umschulung erfolgt durch Übersendung eines 
Überweisungsscheines der bisherigen an die zukünftige 
Schule und der Schülerpapiere. Der Überweisungsschein 
muß die Personalien des Schülers und der Eltern sowie 
die wichtigsten Daten des bisherigen Schulbesuches ent
halten. Über den Schüler ist eine ausführliche Beurtei
lung seiner Leistungen und seines Verhaltens vom Klas
senleiter auszustellen und vom Direktor oder Schulleiter 
zu bestätigen. Die Beurteilung ist so abzufassen, daß 
sie der positiven Entwicklung des Schülers dient,

(5) Über die Umschulung in Sonderschulen ergehen 
besondere Bestimmungen.

§ 8
(1) Der Übergang der Schüler an erweiterte Ober

schulen erfolgt nach Abschluß der. Klasse 8 ohne Auf
nahmeprüfung. Über die Aufnahme von Schülern in die 
erweiterte Oberschule entscheidet auf Vorschlag des 
Direktors oder Schulleiters eine vom Kreisschulrat zu 
bildende Kommission.

(2) In die erweiterte Oberschule werden Schüler auf
genommen, die in dieser Schule auf ihre berufliche 
Tätigkeit oder auf das Studium an einer Fach- oder 
Hochschule bzw. Universität vorbereitet werden sollen. 
Es sind bevorzugt Kinder von Produktionsarbeitern, von 
Genossenschaftsbauern, der Intelligenz und genossen
schaftlich arbeitenden Handwerkern aufzunehmen. Das 
gilt ebenfalls für Kinder von Personen, die sich beson
dere Verdienste oder staatliche Auszeichnungen erwor
ben haben. Im übrigen gelten für die Aufnahme von 
Schülern in die erweiterte Oberschule die entsprechen
den Richtlinien des Ministeriums für Volksbildung.

(3) Als Bedingungen für die Aufnahme in die erwei
terte Oberschule gelten im Regelfälle gute Leistungen, 
aktive gesellschaftliche Arbeit und einwandfreies Ver
halten.

(4) Tennine für die Aufnahme in die erweiterte Ober
schule legt der Kreisschulrat fest.

§ 9
(1) Die Entlassung aus der Oberschule erfolgt:
a) bei Erfüllung der Schulpflicht,
b) bei Vorliegen völliger Bildungsunfähigkeit, die von 

der zuständigen Stelle auf Grund des Gutachtens 
des zuständigen Arztes und eines Sonderschulpäd
agogen festgestellt ist,

c) in den Fällen des § 6 Abs. 2.

(2) Die Entlassung aus der erweiterten Oberschule er
folgt:

a) nach bestandener Reifeprüfung;

b) als vorzeitige Entlassung nach Bestätigung durch 
den Kreisschulrat. Jeder derartige Antrag der er
weiterten Oberschule auf Entlassung ist genau zu


